
                                                                                               

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

159. Delegiertenversammlung Swiss Cycling  
 
14. März 2026, 10.00 Uhr 
Hotel Ador, Bern 
 
 
Traktanden mit Erläuterungen 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

 
Traktanden Delegiertenversammlung 2026 
 
 

1. Begrüssung / Eröffnung 

2. Ehrung der Verstorbenen 

3. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 13. März 2025  

4. Jahresbericht 2025 

a) Verbandstätigkeit 

b) Sportlicher Rückblick 

5. Schwerpunkte 2026 und Ziele des Verbands 

6. Jahresrechnung 2025 und Entlastung des Vorstands 

a) Jahresrechnung 2025 

b) Bericht der externen Kontrollstelle 

c) Bericht der Geschäftsprüfungskommission 

d) Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

e) Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

f) Kenntnisnahme des Budgets 2026 

7. Statutenänderungen  

8. Wahlen 

a) Vorstand: Präsidentin 

b) Vorstand: Vize-Präsident 

c) Vorstand: Finanzchef 

d) Vorstand: Weitere Vorstandsmitglieder  

e) Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 

f) Externe Kontrollstelle 

9. Weitere Anträge von Mitgliedern 

10. Ehrungen 

11. Verschiedenes 

12. Delegiertenversammlung 2027 

 
 

 

 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

 

Erläuterungen zu den Traktanden 
 

Traktandum 3 – Protokoll der Delegiertenversammlung vom 13. März 
2025 
 

Unterlagen: 

- Beilage Traktandum 3 – Protokoll DV 13.03.2025 

 

Antrag: 

Der Vorstand beantragt, das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 13. März 2025 zu 

genehmigen. 

 

 

Traktandum 4 –Jahresbericht 2025 
 

Unterlagen: 

- Beilage Traktanden 4-6 – Jahresbericht 2025 

 

Es findet keine Abstimmung statt. 

 

 

Traktandum 6 – Jahresrechnung 2025 und Entlastung des Vorstands 
 

Unterlagen: 

- Beilage Traktanden 4-6 – Jahresbericht 2025 

 

Anträge: 

Der Vorstand beantragt,  

1. die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen. 

2. die Mitglieder des Vorstands zu entlasten.  

 

 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

Traktandum 7 – Statutenänderungen 
 

Unterlagen: 

- Beilage Traktandum 7 – Statutenänderungen 

a) Antrag F. Gallati auf Statutenänderung zur Erhöhung der Anzahl der 

Vorstandsmitglieder 

b) Antrag M. Reich auf Statutenänderung im Hinblick auf das neue 

Verbandsfördermodell, die Datenschutz-Compliance und Good Governance und 

Rechtssicherheit  

 

Hinweise: 

- Gemäss Art. 25 der Statuten ist für eine Änderung der Statuten ein Zweidrittelmehr der 

jeweils anwesenden Stimmberechtigungen erforderlich. 

- Jeder Beschluss wird mit Abschluss der Versammlung, an der er gefasst wurde, 

rechtswirksam. Statutenänderungen werden somit, wenn sie angenommen werden, erst 

mit Abschluss der Delegiertenversammlung vom 14.03.2026 wirksam und haben keinen 

Einfluss auf die laufende Delegiertenversammlung. 

 

Anträge: 

a) Der Vorstand gibt keine Empfehlung zum Antrag von F. Gallati auf 

Statutenänderung zur Erhöhung der Anzahl Vorstandsmitglieder ab.  

 

b) Der Vorstand empfiehlt, den Antrag von M. Reich abzulehnen. Der Antrag ist in 

seiner Gesamtheit inhaltlich zu wenig konkretisiert, und es ist nicht klar ersichtlich, 

weshalb welche Regelung zwingend auf Statutenstufe verankert werden soll. Die 

übergeordneten Bestimmungen, auf die sich die Antragstellerin bezieht 

(Branchenstandard, Ethik- und Dopingstatut), unterscheiden ausdrücklich zwischen 

statutarischen Pflichten, Veröffentlichungs- und Umsetzungspflichten, um eine 

Überregulierung in den Statuten zu vermeiden. Zudem sollten wir weiterhin flexibel 

auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können, ohne jeweils auf ein 

Zweidrittelmehr an einer Delegiertenversammlung angewiesen zu sein.  

 

 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

Traktandum 8 – Wahlen 

Hinweise: 
 

- Gemäss Art. 34 Abs. 1 Statuten erfolgen die Wahlen grundsätzlich offen. 

- Gemäss Art. 34 Abs. 3 werden Wahlen im ersten Wahlgang mit absolutem, im zweiten 
Wahlgang mit relativem Mehr der abgegebenen Stimmen getroffen. Dabei werden nur 
gültige Stimmen angerechnet. 

 

a) Vorstand: Wahl der Präsidentin  

Kandidatinnen:  

- Luana Bergamin 

- Marisa Reich 

Unterlagen:     

- Beilage Traktandum 8 - Portraits der Kandidatinnen und Kandidaten 

Wahlempfehlung des Vorstands: 

Der Vorstand empfiehlt der Delegiertenversammlung, Luana Bergamin als Präsidentin von 
Swiss Cycling zu wählen.  

Luana Bergamin ist in Politik und Sport hervorragend vernetzt und verfügt über breite Erfahrung 
in der Interessenvertretung. Sie kennt die Schweizer Sportevents ebenso wie das System der 
Nationalen Leistungssportförderung sowie den Parasport und bringt eine starke 
Vermarktungskompetenz aus dem Wintersport mit, wo die Vermarktung erfolgreich umgesetzt 
wird. Als frühere Leiterin Dienste (bis 2021) kennt Luana Bergamin den Betrieb von Swiss 
Cycling von innen, gleichzeitig bringt sie als neues Vorstandsmitglied frischen Wind und neue 
Perspektiven für die strategische Weiterentwicklung des Verbandes mit.   

 

b) Vorstand: Wahl des Vizepräsidenten 

Kandidaten 
 
- Beat Nydegger 

- Andrew Thomas 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

Unterlagen:     

- Beilage Traktandum 8 - Portraits der Kandidaten 

Wahlempfehlung des Vorstands: 

Der Vorstand verzichtet auf eine Wahlempfehlung.  

 

c) Vorstand: Wahl des Finanzchefs 

Kandidat zur Wiederwahl: 

- Beat Nydegger 

Weiterer Kandidat: 

- Markus Gähwiler 

Unterlagen:     

- Beilage Traktandum 8 - Portraits der Kandidaten 

Wahlempfehlung des Vorstands: 

Der Vorstand empfiehlt der Delegiertenversammlung, Beat Nydegger als Finanzchef von Swiss 
Cycling für eine letzte Amtszeit wiederzuwählen. Der finanzielle Erfolg des Verbands seit seiner 
Funktionsübernahme 2014 ist massgeblich auf die umsichtige und nachhaltige finanzielle 
Führung des Verbandes durch Beat Nydegger zurückzuführen. Er ist innerhalb der 
Sportverbände sowie bei Swiss Olympic hervorragend vernetzt und seine grosse Erfahrung als 
Finanzverantwortlicher und Revisor von Sportanlässen und Sportorganisationen stellt eine 
zentrale Stärke für den Verband dar, insbesondere in einer Phase, in der ein grosser Teil des 
Vorstands neu besetzt wird. 

Hinweis: 

Die Kumulation des Amts des Vizepräsidenten und jenem des Finanzchefs in einer Person ist 
zulässig und wurde in der Vergangenheit bei Swiss Cycling auch bereits so umgesetzt. 

 

 

 

 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

d) Vorstand: Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstands 

Hinweise: 

Gemäss Art. 38 Abs. 1 Statuten besteht der Vorstand aus fünf bis sieben Mitgliedern. 

Gemäss Art. 38 Abs. 2 Statuten müssen im Vorstand das männliche und das weibliche 
Geschlecht mindestens zu je 40% vertreten sein. Bei 7 Vorstandsmitgliedern müssen somit 
mindestens je 3 Vorstandsmitglieder weiblich und männlich sein.  

Ferner ist gemäss Art. 38 Abs. 2 Statuten darauf zu achten, dass die Fachbereiche Finanzen, 
Marketing, Kommunikation, Recht und Sport sowie die verschiedenen Sprachregionen nach 
Möglichkeit angemessen vertreten sind. 

Kandidatinnen und Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
- Nicole Brändli 

- Markus Gähwiler 

- Eva Jacobs 

- Lars Längauer 

- Luise Rohland 

- Alex Rufibach 

- Aldo Schaller 

- Joel Struchen 

- Andrew Thomas 

- Vincent Volet  

- Danilo Wyss 

Unterlagen:     

- Beilage Traktandum 8 - Portraits der Kandidatinnen und Kandidaten 

Wahlempfehlung des Vorstands: 

Der Vorstand empfiehlt der Delegiertenversammlung, Luise Rohland, Alex Rufibach und 
Vincent Volet als Mitglieder des Vorstands zu wählen (Auflistung in alphabetischer Reihenfolge). 

In den letzten Jahren ist es zunehmend wichtiger geworden, Sportförderung und Infrastruktur 
gemeinsam zu denken. Die Interessenvertretung für Sport und Infrastruktur in den Kantonen wird 
zu einem zentralen Erfolgsfaktor für den Schweizer Radsport – nicht nur für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Veloweggesetzes, sondern auch im Hinblick auf die Leistungssportförderung, 
die Swiss Olympic und der Bund künftig breiter definieren wollen. Luise Rohland hat als Co-



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

Präsidentin des grössten Velo- und Infrastrukturclubs der Schweiz in den vergangenen Jahren 
an der Basis wichtige Impulse gesetzt und den Aufbau von Strukturen massgeblich geprägt. Mit 
ihrer Wahl könnten die Voraussetzungen geschaffen werden, innerhalb kurzer Zeit zahlreiche 
neue Mitglieder zu gewinnen. Beruflich ist sie seit Jahren in der Produkteentwicklung und im 
Marketing eines Schweizer KMU tätig und bringt damit Kompetenzen mit, die hervorragend zu 
Swiss Cycling passen. 

Alex Rufibach ist Präsident von BEBike. Gemeinsam mit Luise Rohland zählt er zu den 
treibenden Kräften der Mountainbike-Infrastrukturbewegung. Mit seiner klaren Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit hat er gezeigt, dass er gewillt ist, bestehende Strukturen unter dem Dach von 
Swiss Cycling zu bündeln. Dies leistet einen wichtigen Beitrag zur strategisch notwendigen 
Vergrösserung der Mitgliederbasis. Mit seinem juristischen Hintergrund und seiner besonnenen 
Art bringt er ideale Voraussetzungen für ein Vorstandsamt mit. Einen zusätzlichen Mehrwert stellt 
seine Erfahrung im Tourismus (inkl. Bergbahnen) dar. 

Der Vorstand unterstützt zudem die Westschweizer Kantonalverbände, die Vincent Volet 
geschlossen zur Wahl vorgeschlagen haben. Diese breite Unterstützung unterstreicht sein hohes 
Ansehen und seine starke Verankerung in der regionalen Verbandslandschaft. Als ehemaliger 
aktiver Strassenrennfahrer und langjährig engagiertes Mitglied im Kantonalverband Waadt 
verfügt Vincent Volet über einen engen Bezug zur Basis. Er kennt die Anliegen und 
Herausforderungen des Radsports aus eigener Erfahrung und wird diese gewinnbringend in die 
Vorstandsarbeit einbringen. Als Stiftungsratsmitglied des kantonalen Sportfonds des Kantons 
Waadt ist er zudem mit förderpolitischen Prozessen bestens vertraut. 

 

e) Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission  

Hinweis: 

In einer laufenden Legislatur befindet sich Yvan Morf.  

Antrag: 

Der Vorstand beantragt, Thomas Hugentobler für eine weitere Amtszeit von drei Jahren als 
Mitglied der Geschäftsprüfungskommission zu wählen. 

Unterlagen: 

Keine 

 

 

 



                                                                                               

 
 
 

 

 

 

f) Wahl der externen Revisionsstelle  

Antrag: 

Der Vorstand beantragt, Fiduciar Treuhand AG als externe Revisionsstelle wiederzuwählen. 

Unterlagen: 

keine 

 

Traktandum 10 – Ehrungen 

Antrag: 

Der Vorstand beantragt, Doris Turin zum Ehrenmitglied von Swiss Cycling zu ernennen.  

Unterlagen: 

keine 


